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 a) Zahlung einer Dividende von EUR 0,20 je 
  dividendenberechtigter Stammaktie für 
  das Geschäftsjahr 2015             EUR 1.885.987,00
  und 
 b) Vortrag des verbleibenden Betrages in Höhe von EUR 2.685.636,27  

auf neue Rechnung.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der 
Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung 
der Hauptversammlung im Bundesanzeiger unmittelbar oder mit-
telbar gehaltenen 170.065 eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG 
nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung 
kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. 
In diesem Fall wird bei unveränderte r Ausschüttung von EUR 0,20 
je dividendenberechtigter Stammaktie der Hauptversammlung 
ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die 
Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 13. Mai 2016.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 
fassen: 

 Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vor- 
stands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

 Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Auf- 
sichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

5. Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Ge- 
schäftsjahr 2016 sowie des Prüfers für eine etwaige prüfer- 
ische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischen- 
lageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 des Wertpapierhan- 
delsgesetzes im Geschäftsjahr 2016

 Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine entsprechende 
Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, folgenden Beschluss 
zu fassen:

 Die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsge- 
sellschaft, Düsseldorf, wird zum Jahresabschluss- und Konzern- 
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 sowie zum Prüfer für 
eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses 
und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2  
des Wertpapierhandelsgesetzes im Geschäftsjahr 2016 bestellt.

Die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsge- 
sellschaft, Düsseldorf, hat gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt, 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
mit Sitz in Haselünne

Wertpapierkennnummer (WKN)
520 160

International Securities Identification Number (ISIN)
DE0005201602

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der 
am Donnerstag, dem 12. Mai 2016,

10:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ),
im Münchner Künstlerhaus der Münchner Künstlerhaus-Stiftung,

Lenbachplatz 8, 80333 München,
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des zusammenge-
fassten Lageberichts für die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft 
und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des 
Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 
des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2015

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab- 
schluss gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) am 22. März 2016 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zugleich hat 
der Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt. 

 Eine Feststellung des Jahresabschlusses und eine Billigung des 
Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist deshalb 
nach § 173 Abs. 1 AktG nicht erforderlich. Auch die übrigen 
vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung ledig-
lich zugänglich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns – 
einer Beschlussfassung hierzu bedarf.

 Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vor- 
stands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind über die Inter- 
netadresse www.berentzen-gruppe.de/investoren/termine/ 
hauptversammlung/ zugänglich und werden in der Hauptver- 
sammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für 
das Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 
ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe 
von EUR 4.571.623,27 wie folgt zu verwenden:
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Das Wohl der Gesellschaft erfordert zuweilen eine möglichst kurz-
fristige Beschlussfassung durch die Mitglieder des Aufsichtsrats. 
Einer solchen kurzfristigen Beschlussfassung dient es, wenn die 
Satzung die formalen Anforderungen an die Beschlussfassung 
möglichst flexibel gestaltet. Diesem Anliegen dient die nachfol-
gend vorgeschlagene Ergänzung in § 10 Abs. 4 der Satzung sowie 
die nachfolgend vorgeschlagenen Änderungen der Satzung in § 11 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

 a) § 4 Abs. 3 der Satzung entfällt ersatzlos. Der bisherige § 4  
Abs. 4 der Satzung wird zu § 4 Abs. 3 der Satzung, der bishe-
rige § 4 Abs. 5 der Satzung zu § 4 Abs. 4 der Satzung und der 
bisherige § 4 Abs. 6 der Satzung zu § 4 Abs. 5 der Satzung.

 b)  § 5 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt 
neu gefasst: 

  „Ein Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien besteht 
nicht."

 c)  § 10 der Satzung der Gesellschaft wird um einen neuen Abs. 4 
wie folgt ergänzt: 

  „(4) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Aus- 
schüsse können an Stelle von verhinderten Aufsichts- 
ratsmitgliedern Personen, die nicht dem Aufsichtsrat 
angehören, teilnehmen, wenn diese sie hierzu in Textform 
ermächtigt haben.“

 d)  § 11 Abs. 1 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  "Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann anordnen, dass  
Sitzungen des Aufsichtsrats auch in Form einer Videokonfe- 
renz abgehalten werden können oder dass in begründeten 
Ausnahmefällen einzelne Aufsichtsratsmitglieder auch per 
Telefon- oder Videokonferenz an einer Sitzung des Auf- 
sichtsrats teilnehmen."

 e) § 11 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu 
gefasst: 

  „Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschluss- 
fassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse dadurch 
teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder 
oder durch Personen, die nicht dem Aufsichtsrat angehören, 
wenn diese nach § 109 Abs. 3 AktG zur Teilnahme an der 
Sitzung berechtigt sind, schriftliche Stimmabgaben überrei-
chen lassen.“

dass keine geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonsti-
gen Beziehungen zwischen ihr, ihren Organen und Prüfungsleitern 
einerseits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern 
andererseits bestehen, die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit 
begründen können. 

6. Beschlussfassung über die Angaben zur Vorstandsvergütung im 
Jahres- und Konzernabschluss 

 Nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a) Satz 5 bis 8 und § 314 Abs. 1  
Nr. 6 Buchstabe a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuches 
(HGB) sind börsennotierte Aktiengesellschaften zur indivi-
dualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung im Jahres- 
und Konzernabschluss verpflichtet. Diese individualisierte 
Offenlegung der Vorstandsvergütung kann unterbleiben, wenn 
die Hauptversammlung dies beschlossen hat. Der Beschluss 
kann für höchstens fünf Jahre gefasst werden und bedarf einer 
Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Hauptversammlung 
der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft vom 12. Mai 2011 
hat beschlossen, von der individualisierten Offenlegung der 
Vorstandsvergütung abzusehen. Dieser Beschluss galt für das am 
1. Januar 2011 begonnene Geschäftsjahr und die vier folgenden 
Geschäftsjahre, also bis zum 31. Dezember 2015.

 Vorstand und Aufsichtsrat sind nach wie vor der Ansicht, dass  
eine individualisierte Offenlegung der Vorstandsvergütung zu 
stark in die geschützte Privatsphäre der betroffenen Personen ein-
greift. Es soll deshalb erneut ein Beschluss über das Unterbleiben 
der individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung 
gefasst werden. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu be- 
schließen:

 Bei Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernab- 
schlusses der Gesellschaft unterbleiben die gemäß § 285 Nr. 9  
Buchstabe a) Satz 5 bis 8 HGB und gemäß § 314 Abs. 1 
Nr. 6 Buchstabe a) Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben. 
Dieser Beschluss gilt für das am 1. Januar 2016 begonnene 
Geschäftsjahr und die vier folgenden Geschäftsjahre, also bis 
zum 31. Dezember 2020. 

7. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den §§ 4, 5 
und 11 sowie eine Ergänzung der Satzung in § 10  

 § 5 Abs. 3 Satz 2 der Satzung in der bisherigen Fassung nimmt 
vom Verbot der Einzelverbriefung solche Aktionäre aus, die die 
Kosten für die Einzelverbriefung übernehmen. Diese Ausnahme 
soll gestrichen werden. Im Geschäftsjahr 2015 wurden alle 
Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien umgewandelt. 
Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind nunmehr girosammelver-
wahrt und zum Börsenhandel im regulierten Markt zugelassen. 
Vor diesem Hintergrund ist es hinfällig, in der Satzung noch die 
Einzelverbriefung für den Fall der Kostenübernahme zuzulassen. 
Zugleich kann die bestehende Regelung in § 4 Abs. 3 der Satzung 
über ausgegebene Urkunden aufgehoben werden.
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nicht Aktionär ist, aber noch vor der Hauptversammlung Aktien 
erwirbt, ist im Verhältnis zur Gesellschaft nicht als Aktionär teil-
nahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine 
Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können sich hinsichtlich der Teilnahme an der Hauptver- 
sammlung und der Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptver- 
sammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotfüh-
rende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer 
Wahl vertreten lassen. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor 
als auch während der Hauptversammlung zulässig und kann sowohl 
gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der 
Gesellschaft erklärt werden. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmel- 
dung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforder-
lich (siehe oben unter "Voraussetzung für die Teilnahme an der  
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts"). Bevoll- 
mächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann gemäß  
§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.

Die Satzung der Gesellschaft bestimmt in § 19 Abs. 2 Satz 2, 
dass die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der im Gesetz 
bestimmten Form bedürfen. Wenn weder Kreditinstitute, Aktionärs- 
vereinigungen noch diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG und  
§ 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestell- 
te Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen bevoll-
mächtigt werden und die Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst 
§ 135 AktG unterliegt, bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft daher 
der Textform (§ 126b BGB).

Bei Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereini- 
gung oder diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen, Ver- 
einigungen, Institute bzw. Unternehmen ist die Vollmachterteilung 
vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachter- 
teilung muss dabei vollständig sein und darf nur die mit der Stimm- 
rechtsausübung verbundenen Erklärungen enthalten. Aktionäre, 
die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere mit 
diesen gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. 
Unternehmen bevollmächtigen wollen, werden gebeten, sich in 
diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der 
Vollmacht abzustimmen. Auf das besondere Verfahren nach § 135 
Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen.

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht 
erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung gegenüber 
dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis 
der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus § 135 AktG, 
also insbesondere bei Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder 
einer Aktionärsvereinigung, etwas anderes ergibt. Der Nachweis der 
Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts 

Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich vor 
der Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren 
Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss in deut-
scher oder englischer Sprache abgefasst sein. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut 
in Textform (§ 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer 
Sprache abgefassten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erfol-
gen. Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den 
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, also 
auf den 21. April 2016, 00:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit 
(MESZ) (sogenannter Nachweisstichtag), zu beziehen. 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes 
müssen der Gesellschaft jeweils bis spätestens am 5. Mai 2016, 
24:00 Uhr (MESZ), unter der Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM
80311 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89/5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicredit.de

zugehen.

Nach frist- und ordnungsgemäßem Eingang von Anmeldung und 
Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter vorgenann- 
ter Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt, 
die der Erleichterung der organisatorischen Abwicklung dienen 
und auch ein Vollmachtsformular (siehe dazu noch weiter unten) 
enthalten. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzu-
stellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die 
Übermittlung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 
Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und 
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
oder die Ausübung des Stimmrechts.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer den zuvor beschriebenen Nachweis des Anteilsbesitzes 
ordnungsgemäß erbracht hat. Mit dem Nachweisstichtag bzw. dem 
Nachweis geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit der nachge-
wiesenen Aktien einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teil- 
weisen) Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag 
ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts im 
Verhältnis zur Gesellschaft ausschließlich der Anteilsbesitz zum 
Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach 
dem Nachweisstichtag haben im Verhältnis zur Gesellschaft keine 
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang 
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer zum Nachweisstichtag 
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Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner 
kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: berentzen@better-orange.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet wer-
den kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte und steht 
auch unter http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/termine/
hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung.

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft) vertreten lassen. Auch in diesem Fall sind eine 
fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts erforderlich (siehe oben unter "Voraussetzung für die  
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts"). Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft und ihr Widerruf bedürfen der Textform. Soweit die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden,  
müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des  
Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesell- 
schaft sind verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungs- 
punkten ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs zu 
den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemach-
ten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Soweit eine 
eindeutige und ausdrückliche Weisung fehlt, werden sich die von  
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen 
Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Den Stimmrechts- 
vertretern der Gesellschaft steht bei der Ausübung des Stimmrechts 
kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Bevollmächtigung der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung 
sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich. Die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts nur in Textform entgegen.

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, 
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte und steht 
auch unter http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/termine/
hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. Die Vollmacht 
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit den Weisungen 
soll spätestens mit Ablauf des 11. Mai 2016, 24:00 Uhr (MESZ), bei 
der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
eingegangen sein. Ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung 
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus haben Aktionäre und deren Vertreter auch während 
der Hauptversammlung die Möglichkeit, die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft mit der weisungsgebundenen Ausübung des 
Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Für einen Widerruf und eine Änderung der Vollmachts- und 
Weisungserteilung an einen von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den 
Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. 
Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung 
eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters 
an der Hauptversammlung selbst teilnehmen oder durch einen 
Vertreter teilnehmen und die betreffenden Aktien vertreten, so ist 
dies möglich. Insoweit wird der von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126  
Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

1. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) 
des Grundkapitals, also EUR 1.248.000,00 (dies entspricht 
zur Zeit 480.000 Aktien), oder den anteiligen Betrag von  
EUR 500.000,00 (dies entspricht 192.308 Aktien) erreichen, kön-
nen verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
oder bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der 
Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvor- 
lage beiliegen. Das Verlangen ist an den Vorstand zu richten 
und muss der Gesellschaft schriftlich (§ 126 BGB), spätestens 
am 11. April 2016, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Adresse des 
Vorstands lautet wie folgt: 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft 
Vorstand
Ritterstraße 7 
49740 Haselünne
Deutschland

 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden,  
sofern sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht 
wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes- 
anzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffent- 
lichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 
dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 
verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetadresse 

 http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/termine/
 hauptversammlung/

 zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 
AktG

 Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung 
sowie zur Geschäftsordnung können durch Aktionäre bzw. 
deren Vertreter in der Hauptversammlung gestellt werden, ohne 
dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, 
Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf.

Gegenanträge im Sinn des § 126 AktG und Wahlvorschläge im 
Sinne des § 127 AktG werden einschließlich des Namens des 
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Aktionärs, der Begründung, die allerdings für Wahlvorschläge 
nicht erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung über die Internetadresse

http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/termine/
hauptversammlung/

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis 
zum 27. April 2016, 24:00 Uhr (MESZ), unter der Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Investor Relations
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland

Telefax: +49 (0) 5961 502 550
E-Mail: berentzen@better-orange.de

zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der 
Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach § 126 bzw. § 127 AktG 
erfüllt sind.

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

 In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärs- 
vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist 
und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht nicht besteht. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung mündlich 
und grundsätzlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

4. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

 Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG, insbeson-
dere Angaben zu weiteren, über die Einhaltung maßgeblicher 
Fristen hinausgehende Voraussetzungen, finden sich unter der 
Internetadresse 

 http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/termine/
 hauptversammlung/.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die 
Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind

Die Einberufung der Hauptversammlung, eine Erläuterung, warum 
zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss gefasst werden soll, die 
in der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, 
die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung, Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht und 
gegebenenfalls zur Weisungserteilung verwendet werden können, 
sowie etwaige Tagesordnungsergänzungsverlangen im Sinn des  
§ 122 Abs. 2 AktG sind über die Internetadresse

http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/termine/
hauptversammlung/

zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Haupt- 
versammlung unter derselben Internetadresse bekannt gegeben. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung eingeteilt in 9.600.000 nennwertlose 
Stammaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesamtzahl der 
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
beträgt also 9.600.000. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung 170.065 eigene Aktien; hieraus 
stehen ihr keine Stimmrechte zu.

Haselünne, im April 2016

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Der Vorstand



Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7 
49740 Haselünne
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Telefax: +49 (0)5961 502-268
E-Mail:  berentzen@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de

Anfahrt PKW
Bitte folgen Sie der Ausschilderung in Richtung Stadtzentrum/Karlsplatz 
(Stachus). Parkmöglichkeiten in nächster Nähe: Vinci Park Garage im Ober-
pollinger, Zufahrt über Maxburgstraße, durchgehend geöffnet.
 
Öffentliche Verkehrsmittel
Vom Hauptbahnhof aus mit allen S-Bahnen oder mit den U-Bahnen 4 und 5 
bis zur Haltestelle Karlsplatz (Stachus). Mit der Tram Linie 19 bis Haltestelle 
Lenbachplatz.
 
Flugzeug
Vom Flughafen direkt mit den S-Bahnen 1 und 8 bis zur Haltestelle Karlsplatz 
(Stachus).
 
Parkgebühren und Fahrtkosten werden von der Gesellschaft nicht erstattet.
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